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1. Art der baulichen Nutzung
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB §§1 bis 11 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete (WA1, WA2)
(§ 4 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Planzeichenerklärung

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

offene Bauweiseo

I

Gemäß Planzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I, S.
58) in der aktuell gültigen Fassung und der Baunutzungsverordnung vom
23.01.1990 (BGBl. I, S. 132) in der aktuell gültigen Fassung.

5. Verkehrsflächen
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

7. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft,
den Hochwasserschutz und die Regelung des Abflusses
(9 Abs. 1 Nummer 16 und Absatz 6 BauGB)

8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für
die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewässern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB)

9. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung angrenzende Bebauungspläne

10. Nachrichtliche Übernahmen

WA

Abgrenzung unterschiedlicher WA-Gebiete

Wasserflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)
hier Fuß- und Radweg

F+R

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)
hier öffentliche Parkfläche

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

6. Grünflächen
(9 Abs. 1 Nummer 15 und Absatz 6 BauGB)

Grünfläche öffentlich
RS = Räumstreifen

4. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen
für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen
(§ 9 Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 6 BauGB) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1
BauGB §§1 bis 11 BauNVO)

Flächen für den Gemeinbedarf

abweichende Bauweise = das Gebäude darf mehr als 50 m Länge
haben

a

Einrichtungen und Anlagen.
Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft,
den Hochwasserschutz und die Regelung des Abflusses
Regenrückhaltegraben
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Bereich ohne Ein- und Ausfahrt
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